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Schutzkonzept der Schule Unterägeri 

Konzeptgrundlagen: Schutzkonzept Wiedereröffnung obligatorische Schulen – Grund-

prinzipien des Bundesamtes für Gesundheit BAG und des Verbands Musikschulen 

Schweiz 

 

Gültig ab Start Präsenzunterricht (11.05.2020) für alle Beteiligten der Schule Unterägeri.  

 

Grundsätze 1. Die Zuger Schulen und die Musikschulen öffnen ihre Türen am 11. Mai 2020. Es findet auf den 

Stufen Kindergarten, Primarschule und Sek I Präsenzunterricht in der Ganzklasse statt.  

2. Die Angebote der schulergänzenden Betreuung stehen den Schüler*innen ebenfalls wieder zur 

Verfügung.  

3. Die Vorgaben des Bundesrates und des Kantons im Zusammenhang mit der Öffnung der obliga-

torischen Schulen sind integrativer Bestandteil dieses Konzepts. 

 

Vertrauen 

schaffen 

MASSNAHMEN 

1. Alle Mitarbeitenden der Abteilung Bildung sowie des Hausdienstes legen ihren Fokus auf den 

Schutz der Schülerinnen und Schüler, der Lehrpersonen und aller erwachsenen Personen im 

schulischen Umfeld. Grundsätzlich findet der Unterricht im gewohnten Rahmen gemäss Stun-

denplan statt und orientiert sich an den Kompetenzen des Lehrplans 21 der jeweiligen Zyklen. 

2. Allfällige Fragen bezüglich Schulöffnung, Unterricht und Schutzmassnahmen können an folgende 

Adresse eingereicht werden: schulfragen.covid19@schulen-unteraegeri.ch, oder per Telefon   

041 754 51 51. Die Fragen werden durch das Schulsekretariat gesammelt und durch die Schul-

leitung beantwortet. Wir bemühen uns, Sie innerhalb von 24h zu kontaktieren. 

 

Schulpflicht 

MASSNAHMEN 

1. Es gilt die Schulpflicht:   

1.1 Besonders gefährdete Schüler*innen (mit Arztzeugnis) werden durch definierte Lehrpersonen 

im Fernunterricht betreut. Individuelle Lösungen werden gemeinsam gesucht. 

1.2 Gesunde Schüler*innen mit gefährdeten Personen zu Hause gehen grundsätzlich in die 

Schule. Eine Dispensation erfolgt nur aufgrund eines Arztzeugnisses – hierzu ist das Gespräch 

mit dem Arzt und der Schulleitung zu suchen. Eine Beschulung zu Hause wird in einem solchen 

Fall individuell aufgebaut. 

2. Kinder mit Krankheitssymptomen bleiben wie gewohnt zu Hause.  

3. Vulnerable Lehrpersonen sind vom Präsenzunterricht ausgeschlossen. Alternativen werden ge-

sucht und den Erziehungsberechtigen der betroffenen Klassen kommuniziert. 

 

Hygiene-

massnah-

men 

MASSNAHMEN 

1. Auf die Hygiene wird gemäss den Vorgaben BAG grossen Wert gelegt. 

Datum 

Bearbeitung 

Telefon / Mail 

Betreff 

mailto:schulfragen.covid19@schulen-unteraegeri.ch
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2. Bei Betreten der Schulräume und nach den Pausen waschen sich alle Schüler*innen die Hände 

mit Wasser und Seife. Desinfektionsmittel sind für Kinder nicht vorgesehen, stehen aber in jedem 

Klassenzimmer bereit. Kinder nutzen diese nur im Ausnahmefall.  

3. Alle Schulräume werden regelmässig gelüftet und die Türen bleiben nach Möglichkeit geöffnet. 

Die Schülerpulte und -tische sowie alle Ablagen, Türgriffe, Armaturen, Garderobenbereiche vor 

dem Klassenzimmer und den Turnhallen sowie die Toiletten werden täglich zum Teil mehrmals 

desinfiziert. 

4. Schutzmasken spielen im schulischen Kontext nur eine untergeordnete Rolle. Sollten Erziehungs-

berechtigte das Tragen einer Schutzmaske der Kinder befürworten, so sind diese in eigener Ver-

antwortung zu beschaffen. Den Lehrpersonen ist das Tragen von Schutzmasken erlaubt, es wird 

aber nicht vorgeschrieben.  

5. Kinder werden angehalten, kein Essen und keine Getränke zu teilen. 

6. Auf das Mitgeben von einem «Geburtstagsznüni» ist zu verzichten. 

7. Der Pausenkiosk in der Oberstufe ist bis auf Weiteres geschlossen. 

 

Distanz  

halten 

MASSNAHMEN 

1. Auf das Händeschütteln wird bis auf Weiteres konsequent verzichtet.  

2. Das Miteinander der Schüler*innen im schulischen Setting wird nicht als enger Kontakt definiert. 

Das gilt nicht für die Lehrpersonen, die zu ihren Schüler*innen und zu den anderen Lehrpersonen 

2 m Abstand halten sollen – sofern dies möglich ist.  

3. In therapeutischen Settings (Logopädie, DaZ-Unterricht, SHP) ist das Einhalten von Distanzen 

nur eingeschränkt möglich, ebenso bei einigen anderen Unterrichtssituationen. Hier werden Ple-

xiglasscheiben eingesetzt. Spezielle Hinweise entnehmen Sie dem Abschnitt «Schuldienste». 

4. Für Kinder in unteren Klassen (bis 10 Jahre / 4. Klasse) gelten weitgehend «normale Verhaltens-

weisen» auf Schulweg, Klassenzimmer und Pausenplätzen. 

5. Kinder über 10 Jahre werden auf die Abstandsregeln sensibilisiert, insbesondere beim Schulweg, 

Pausenplatz und im Klassenzimmer. 

6. In allgemeinen Räumen (Toiletten, Garderoben, Treppenhäusern, etc.) und Wartezonen werden 

Gruppenbildungen nach Möglichkeit vermieden. 

7. Der Schulweg ist und bleibt in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten. 

 

Zutritt zum 

Schulareal 

MASSNAHMEN 

1. Die Schulglocken bleiben bis auf Weiteres stumm! Neu werden «Auffangzeiten» in allen Klassen 

der Primarschule und Oberstufe eingeführt: Ab 07.45 Uhr sind die Türen offen und die Lehrper-

sonen in ihren Klassenzimmern. Schüler*innen dürfen das Klassenzimmer betreten – die Hände 

werden augenblicklich gewaschen. Um 08.15 Uhr beginnt für alle der ordentliche Unterricht, wer 

früher im Zimmer ist, darf sich selbstständig beschäftigen. Beginnt der Unterricht um 07.30 Uhr, 

so ist die Auffangzeit auf 15 Minuten (07.15 Uhr) festgelegt. 

2. Im Laufe des Schultags ist die Lehrperson für ausreichende Pausenzeiten verantwortlich, welche 

sich allerdings nicht nach einem bestimmten Plan richten. Somit werden die Klassen zu unter-

schiedlichen Zeiten Pausen einlegen.  

3. Der Schulschluss richtet sich nach dem ordentlichen Stundenplan. Minimale Abweichungen sind 

durchaus denkbar. Im Grundsatz werden die Blockzeiten eingehalten. 

4. Die Unterrichts- und Auffangzeiten im Kindergarten bleiben unverändert. 

5. Eltern meiden konsequent das gesamte Schulareal! Auf die Elterntaxis ist zu verzichten, zudem 

ist die Alte Landstrasse Höhe Musikschule und Höhe Ägerihalle infolge Abbruch- und Baubeginn 

Acher Mitte ab dem 25. Mai 2020 gesperrt. Allenfalls ist auf den grossen Parkplatz (Alter Turn-

platz) auszuweichen.  
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6. Zu Randzeiten und auf Einladung sind Elterngespräche unter Einhaltung der Hygienevorschriften 

(Schutzmasken mitbringen!) denkbar.  

 

Schul-

dienste: 

Logopädie 

DaZ 

SHP 

Psycho- 

motorik 

MASSNAHMEN 

1. Die Hygienemassnahmen sind v.a. bei jüngeren Kindern schwierig umzusetzen. Der Abstand von 

zwei Metern kann in der therapeutischen Tätigkeit sowohl im Freispiel am Boden als auch am 

Tisch selten eingehalten werden. Das Einhalten der BAG-Richtlinien ist wichtig und wird so gut 

wie möglich umgesetzt. In diesen Settings wird der gegenseitige Schutz zusätzlich mit Plexiglas-

scheiben und, wo möglich, mit Schutzmasken (LP, Therapeut*in) ermöglicht. 

2. Kinder tragen während der Therapie keine Schutzmaske, weil dies die unterstützende und thera-

peutische Arbeit zu stark einschränkt. Eine Ausnahme stellen Kinder dar, bei denen dies medizi-

nisch angezeigt ist und/oder deren Eltern wünschen, dass das Kind eine Maske trägt. 

3. Gründliches Händewaschen (Kind, Logopädin) vor Beginn der Therapiestunde, allenfalls auch 

zwischendurch, gilt analog allen anderen Unterrichtssituationen. 

4. Reinigung/Desinfektion der Arbeitsflächen, Türgriffe, Plexiglasscheiben etc. nach jeder Therapie 

respektive nach jedem Gebrauch ist unabdingbar. 

5. Elternbesuche und -begleitung sind strikte untersagt, das Arealverbot gilt auch innerhalb thera-

peutischer Settings. 

 

 

Anzeichen 

von  

Covid-19 

MASSNAHMEN 

1. Auf der Schulanlage Acher und Schönenbüel sind Räume definiert, welche ausschliesslich zur 

Aufnahme von Erkrankten vorbereitet sind. Zeigen Schüler*innen Krankheitssymptome, werden 

diese separiert und müssen von den Erziehungsberechtigten umgehend abgeholt werden. 

2. Diese Räume sind mit grundlegendem Material (Schutzmasken, Handschuhe, kontaktloser Fie-

bermesser etc.) ausgerüstet.  

3. Bei Auftreten von Covid-19-Erkrankten in einer Klasse oder einer Lerneinheit wird das jeweilige 

Setting überprüft. Allfällige Massnahmen werden umgehend mit den zuständigen Behörden und 

dem Schularzt geprüft und eingeleitet. 

 

Schulische 

Anlässe 

MASSNAHMEN 

1. Lager und mehrtägige Schulreisen sowie alle Anlässe, welche den Einsatz von ÖV erfordern, fin-

den nicht statt. 

2. Schulanlässe, bei welchen sich mehrere Klassen durchmischen, finden nicht statt (z.B.: Verab-

schiedungen von einzelnen Jahrgangsstufen, Abschlussfeste, etc.) 

3. Die Ausstellung der Projektarbeiten der OS ist abgesagt. 

4. Sämtliche Besuchsanlässe und Schnuppertage werden abgesagt. 

5. Folgende Angebote externer Institutionen sind abgesagt: Veloprüfung und Verkehrsunterricht  

PS 3, Instrumentenparcours.  

6. Schwimmunterricht: Der Verwaltungsrat der Ägeribad AG hat zusammen mit der Geschäftslei-

tung entschieden: Unter Vorbehalt weiterer Massnahmen des Bundesrates öffnet das Äge-

ribad seine Tore für alle Gäste am 8. Juni 2020. Demzufolge beginnt das Schulschwimmen 

ebenfalls zu diesem Zeitpunkt. Zum Transport nach Oberägeri werden die öffentlichen Ver-

kehrsmittel genutzt – die Schüler*innen und die Lehrpersonen tragen Schutzmasken, welche von 

der Schule zur Verfügung gestellt werden. Wassersport ist komplett unbedenklich, die Gardero-

ben werden nach jeder Benützung durch die Mitarbeitenden des Ägeribads desinfiziert. 

7. Der stundenplanmässige Sportunterricht findet statt – jedoch nach Möglichkeit nicht in der Turn-

halle, sondern im Freien. Spiele mit Körperkontakt werden möglichst vermieden – die Benützung 

von Geräten möglichst eingeschränkt (Desinfektion muss gewährleistet sein).  
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Schulergän-

zende  

Betreuung 

MASSNAHMEN 

1. Der Betrieb der schulergänzenden Betreuung wird wieder aufgenommen. Die für das 2. Semester 

2019/20 angemeldeten Kinder werden ab dem 11.05.2020 wieder erwartet. Abmeldungen erfol-

gen umgehend bei der Leitung SEB Frau Monika Leu (041 754 51 54) – die Beträge für die Be-

treuung werden allerdings ab dem 11. Mai nicht mehr erlassen! 

2. In der SEB gelten dieselben Prinzipien wie im Unterricht. Die Gruppengrössen werden aber mög-

lichst klein gehalten, es stehen auch zusätzliche Betreuungsräume zur Verfügung.  

3. Erziehungsberechtigte dürfen ihre Kinder weder zur Betreuung bringen noch abholen. Ab Areal 

Musikschule (Brunnen mit Fasnachtsfiguren) ist der Zugang verboten. 

4. Der Mittagstisch Central setzt die geforderten Massnahmen ebenfalls um. Der Mittagstisch Acher 

Süd ist bis auf Weiteres aufgehoben, das Mittagessen ist neu im Foyer der Ägerihalle angesiedelt. 

Weitere Informationen erhalten die betreffenden Erziehungsberechtigten direkt von der Leitung 

SEB. 

 

Musikschule 

MASSNAHMEN 

1. Der Präsenzunterricht kann unter Berücksichtigung der Schutzregeln im Einzelunterricht ange-

boten werden – für sämtliche Musik*schülerinnen (Kantonsschule, Erwachsenenunterricht eben-

falls). 

2. Untersagt sind Ensembles, Chöre, Bands und Orchester – ebenso Veranstaltungen wie Vorspiel-

stunden, Instrumentenvorstellung im herkömmlichen Sinn und Konzerte.  

3. Schüler*innen spielen konsequent nur auf ihren eigenen Instrumenten.  

4. Der Hygiene wird ein sehr hoher Stellenwert zugewiesen: Plexiglasscheiben, Handhygiene, Des-

infektion von Tasten- und Schlaginstrumenten. Handschuhe und Schutzmasken stehen zur Ver-

fügung. 

5. Schüler*innen und Kunden halten sich nur für die Dauer des Unterrichtes im Hause auf. 

6. Unterrichtsbesuche der Eltern sind nicht möglich – Arealverbot! 

7. Bei Fragen bezüglich Musikschule wird direkt mit dem Sekretariat der Musikschule  

(041 754 51 53) Kontakt aufgenommen. 

Ergänzen-

des 

1. Zeugnisnoten für das 2. Semester des Schuljahres 2019/2020: Der Bildungsrat fällt diese Ent-

scheidung an seiner Sitzung vom 06. Mai 2020 und wird dies in einer Medienmitteilung publizie-

ren. 

2. An allen obligatorischen Schulen im Kanton Zug sind der 7. und 8. Mai unterrichtsfrei, damit die 

Umsetzung der Schutzkonzepte und der Bezug der Schulhäuser vorbereitet werden kann. Die 

Schülerinnen und Schüler dürfen an diesen Tagen freiwillig am Schulstoff arbeiten, einen Link mit 

Ideen und Tipps gibt es auf der Startseite von www.schulinfozug.ch.  

3. Weitere Informationen entnehmen Sie den ebenfalls aufgeschalteten Dossiers: 

→ COVID-19 Grundprinzipien / Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an obligatorischen 

Schulen 

→ Medienmitteilung «Zuger Schulen erstellen Schutzkonzepte» 

→ Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 

  

Unterägeri, 05.05.2020 

 

Abteilung Bildung Unterägeri 

Im Namen der Schulleitung 

 

Erich Schönbächler  

Rektor 

http://www.schulinfozug.ch/
https://www.schulen-unteraegeri.ch/files/downloads/Corona-Infos/Schuloeffnung/Grundprinzipien_Schutzkonzept_obligatorische_Schulen.pdf
https://www.schulen-unteraegeri.ch/files/downloads/Corona-Infos/Schuloeffnung/Grundprinzipien_Schutzkonzept_obligatorische_Schulen.pdf
https://www.schulen-unteraegeri.ch/files/downloads/Corona-Infos/Schuloeffnung/200429_Zuger_Schulen_erstellen_Schutzkonzepte.pdf
https://www.schulen-unteraegeri.ch/files/downloads/Corona-Infos/Schuloeffnung/COVID-19_Verordnung_2_20200417.pdf

